
An die 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 
 

Wien, am 22. Mai 2015 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Scherak und KollegInnen haben am 24. März 2015 unter der  
Nr. 4358/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Neuauflage der 

Vorratsdaten-speicherung in Österreich gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 bis 3: 
 Da die EU-Kommission keinen Entwurf einer neuen Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung 

vorlegen wird: gibt es Pläne, die Vorratsdatenspeicherung in Österreich wieder 
einzuführen? 

a. Wenn ja, inwiefern genau und unter Berücksichtigung welcher konkreten Kriterien? Für 
wann ist eine Einführung geplant? 

b. Wenn ja, ist ein österreichischer Alleingang geplant oder wollen Sie sich auch auf EU-
Ebene für eine Wiedereinführung einsetzen? 

c. Wenn nein, werden Alternativen als „Ersatz“ in Betracht gezogen? 
d. Wenn ja, welche konkret? 
 Halten Sie es für möglich, dass es eine Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung gibt, 

die den strengen Kriterien, die der EuGH in seinem Urteil dazu festgelegt hat, standhält? 
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 Sind Sie in Gesprächen mit den deutschen oder anderen europäischen Ministerien bzw. 
Ministern hinsichtlich einer möglichen Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung in 
Österreich, Deutschland und/oder der EU? 

 
Mein Ressort ist für die Verhandlungen allfälliger Pläne im Zusammenhang mit der 

Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene nicht zuständig. Innerstaatlich obliegt die inhaltliche 

Ausgestaltung von Plänen über die Vorratsdatenspeicherung ebenfalls nicht dem bmvit sondern 

jenen Ressorts, die für die Verfolgung der Ziele der Vorratsdatenspeicherung inhaltlich zuständig 

sind. Das bmvit hat in der Vergangenheit die Umsetzung lediglich soweit betreut, als dies durch 

das Telekommunikationsgesetz erfolgt ist. Ich darf aber nochmals festhalten, dass ich keinen 

Bedarf für eine Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung sehe. 

 

 

 

Alois Stöger 
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